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Beschluss vom 5. November 2021 

in Sachen 

 

A._____,  

Mieter, Kläger und Beschwerdeführer, 

 

gegen 

 

B._____,   

Vermieter, Beklagter und Beschwerdegegner, 

 
betreffend Kündigungsschutz / Kosten 
 
 
Beschwerde gegen einen Beschluss des Mietgerichtes des Bezirksgerichtes 
Bülach vom 31. August 2021 (MJ210012) 
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Erwägungen: 

I. 

 1. Mit Eingabe vom 25. März 2021 und Klagebewilligung der Schlich-

tungsbehörde in Mietsachen vom 22. Februar 2021 liess der Kläger und Be-

schwerdeführer (fortan Kläger) von seinem damaligen Rechtsvertreter Klage ge-

gen den Beklagten und Beschwerdegegner (fortan Beklagter) beim Mietgericht 

des Bezirksgerichtes Bülach erheben, mit dem Begehren, es sei die am 9. Mai 

2020 per 30. September 2020 mit amtlichem Formular ausgesprochene Kündi-

gung des Mietverhältnisses der Parteien über das Wohnhaus mit Werkstatt und 

Lagergebäude an der C._____-strasse … in D._____ für ungültig zu erklären, 

eventuell sei das Mietverhältnis um die Maximaldauer zu erstrecken, unter Kos-

ten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Beklagten (act. 1 und 2).  

 2. Nachdem der Kläger aufforderungsgemäss (vgl. act. 5) den Streitwert 

der Klage mit Fr. 90'000.– beziffert hatte (act. 7), setzte ihm die Vorinstanz mit 

Beschluss vom 23. April 2021 Frist an zur Leistung des Kostenvorschusses in 

Höhe von Fr. 8'350.–, unter Hinweis, dass das Gericht auf die Klage nicht eintre-

ten werde, sofern der Kostenvorschuss auch innert Nachfrist nicht geleistet werde 

(act. 8). Hierauf stellte der Kläger ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege 

(act. 10). Die ihm in der Folge angesetzte und erstreckte Frist zur Darlegung sei-

ner Vermögens- und Einkommensverhältnisse (vgl. act. 11, 13 und 15 f.) verstrich 

ungenutzt (vgl. act. 18 und 20 f.), worauf die Vorinstanz das Gesuch des Klägers 

um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege mit Verfügung vom 5. Juli 2021 

abwies und ihm eine letzte Frist von 14 Tagen zur Leistung des Vorschusses an-

setzte (act. 22 f.). Nach Ausbleiben des Kostenvorschusses (vgl. act. 24) trat die 

Vorinstanz mit Beschluss vom 31. August 2021 auf die Klage nicht ein, setzte die 

Entscheidgebühr auf Fr. 850.– fest und auferlegte die Kosten dem Kläger (act. 25 

= act. 29).  

 3. Mit Eingabe vom 24. Oktober 2021 (Poststempel) wandte sich der Klä-

ger an die Kammer. In seinem Schreiben mit der Überschrift "Beschwerde Ge-
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schäfts-Nr. MJ210012 […]" ersucht er "nochmals" um Gewährung der unentgeltli-

chen Rechtspflege. Zur Begründung bringt er zusammengefasst vor, über keine 

finanziellen Mittel zu verfügen (act. 30). 

 4. Die vorinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen beigezogen 

(act. 1-27). Von der Einholung einer Beschwerdeantwort kann abgesehen werden 

(Art. 322 Abs. 1 ZPO). Auf das Einholen eines Kostenvorschusses (Art. 98 ZPO) 

für das Beschwerdeverfahren wurde umständehalber verzichtet. 

II. 

 1. Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen seit 

der Zustellung des begründeten Entscheids schriftlich, begründet und mit Anträ-

gen einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Mit der Beschwerde können die unrichti-

ge Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachver-

haltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die Beschwerde führende Partei 

hat sich mit der Begründung des angefochtenen Entscheides im Einzelnen ausei-

nander zu setzen und wenigstens rudimentär darzulegen, an welchen Mängeln 

dieser ihrer Ansicht nach leidet und inwiefern er abgeändert werden sollte (Be-

gründungslast). Wenn auch bei Parteien ohne anwaltliche Vertretung an diese Er-

fordernisse kein strenger Massstab angelegt wird, ist bei fehlender Auseinander-

setzung bzw. Begründung auf die Beschwerde ohne Weiteres nicht einzutreten 

(vgl. statt vieler OGerZH PS110192 vom 21. Februar 2012, E. 5.1). 

 2.1 Der angefochtene Entscheid wurde dem Kläger bzw. seinem damali-

gen Rechtsvertreter am 15. September 2021 zugestellt (act. 26). Die 30tägige 

Rechtsmittelfrist begann somit am 16. Oktober 2021 zu laufen und endete am 

15. Oktober 2021 (Art. 142 Abs. 1 und Art. 143 Abs. 1 ZPO). Die Beschwerde des 

Klägers datiert vom 24. Oktober 2021 (Poststempel) und wurde folglich verspätet 

erhoben, weshalb nicht darauf einzutreten ist.  

 2.2 Kommt hinzu, dass die Beschwerde den vorerwähnten Anforderungen 

an die Begründungslast (vgl. Ziff. II.1) nicht genügt. Der Kläger setzt sich mit den 

Gründen der Vorinstanz für das Nichteintreten auf seine Klage (Ausbleiben des 
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Kostenvorschusses) mit keinem Wort auseinander und legt in der Beschwerde-

schrift nicht ansatzweise dar, weshalb der angefochtene Entscheid seiner Auffas-

sung nach unrichtig sein soll. Er macht nur Ausführungen zu seinen finanziellen 

Verhältnissen und beantragt "nochmals" die unentgeltliche Rechtspflege (act. 30). 

Damit kommt er seiner Begründungsobliegenheit nicht nach, weshalb auf die Be-

schwerde auch aus diesem Grund nicht einzutreten ist.  

 Ergänzend ist zu erwähnen, dass die Vorinstanz mit Verfügung vom 5. Juli 

2021 (act. 22) über die vom Kläger beantragte unentgeltliche Rechtspflege ent-

schieden und sein Gesuch abgewiesen hatte (vgl. vorstehend Ziff. I.2). Dieser 

Entscheid blieb unangefochten und kann nicht Thema der Beschwerde gegen den 

Beschluss vom 31. August 2021 sein.  

 2.3 Der Kläger macht einzig finanzielle Gründe für seine Beschwerde gel-

tend. Sofern er damit vorbringen wollte, die ihm mit Beschluss vom 31. August 

2021 auferlegten Kosten nicht bezahlen zu können, könnte im vorliegenden Be-

schwerdeverfahren über ein sinngemässes Gesuch um Stundung oder Erlass von 

Verfahrenskosten gemäss Art. 112 ZPO nicht entschieden werden. Für die Beur-

teilung von nachträglichen Stundungs- und Erlassgesuchen ist die Verwaltungs-

kommission des Obergerichts des Kantons Zürich zuständig (§ 18 Abs. 1 lit. q der 

Verordnung über die Organisation des Obergerichts vom 3. November 2010 

[VOG, LS 212.51], OGerZH VW190003 Beschluss vom 11. April 2019, E. II). 

 Für eine Vereinbarung von Ratenzahlungen für die ihm auferlegten Kosten 

gemäss Beschluss der Vorinstanz von 31. August 2021 hätte sich der Kläger pra-

xisgemäss an die Zentrale Inkassostelle am Obergericht zu wenden. 

 3. Auf die Beschwerde des Klägers ist nach dem Gesagten nicht einzutre-

ten. 

III. 

 Umständehalber sind für das Beschwerdeverfahren keine Kosten zu erhe-

ben. Damit erweist sich das sinngemäss gestellte Gesuch des Klägers um Ge-
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währung der unentgeltlichen Rechtspflege für das Rechtsmittelverfahren als ge-

genstandslos und ist abzuschreiben. Dem Beklagten ist mangels notwendiger 

Auslagen keine Parteientschädigung zuzusprechen. 

Es wird beschlossen: 

1. Das Gesuch des Beschwerdeführers um Gewährung der unentgeltlichen 

Rechtspflege für das Rechtsmittelverfahren wird abgeschrieben. 

2. Auf die Beschwerde des Beschwerdeführers wird nicht eingetreten. 

3. Für das zweitinstanzliche Verfahren werden keine Kosten erhoben. 

4. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. 

5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an den Beschwerdegegner unter Bei-

lage einer Kopie von act. 30, sowie an das Mietgericht des Bezirksgerichtes 

Bülach, je gegen Empfangsschein. 

Die erstinstanzlichen Akten gehen nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmit-

telfrist an die Vorinstanz zurück. 

6. Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist 

innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesge-

richt, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen 

Beschwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder 

Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 

des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). 
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Dies ist ein Endentscheid im Sinne von Art. 90 BGG.  

Es handelt sich um eine vermögensrechtliche Angelegenheit. Der Streitwert beträgt 
Fr. 90'000.–. 

Die Beschwerde an das Bundesgericht hat keine aufschiebende Wirkung. 
 

 
Obergericht des Kantons Zürich 

II. Zivilkammer 
 

Die Gerichtsschreiberin: 
 
 
 

lic. iur. D. Tolic Hamming 
 
versandt am: 
22. November 2021 
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